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INNERPOLITISCHER KOMMENTAR.
Max NEF (8.10.1956.)

In del* gegenwärtigen Herbstsession des eidgenös-
sieben Parlamentes stehen nicht weniger als drei
Ergäanzungsartikel zur schweizerischen Verfassung in
Beratung. Einer von ihnen — er ist soeben vom
Ständerat bereinigt worden — überträgt dem Bund
die Kompetenz, Gesetze über den zivilen Schutz der
Bevölkerung gegen Auswirkungen kriegerischer
Ereignisse zu erlassen. Der Entwurf zu einem
entsprechenden Ausführungsgesetz liegt bereits vor.
Darin wird die personelle und materielle Bereitschaft
für ein Gebiet geregelt, dem im totalen Krieg für die
militärische Abwehrkraft beträchtliche Bedeutung
zukommt. — Zu einigen Diskussionen gab in diesem
Zusammenhang die Frage Anlass, ob und in welchem
Ausmass die Dienstpflicht für den Zivilschutz auch
auf weibliche Personen ausgedehnt werden soll. Man
einigte sich darauf, sie auf Dienstleistungen in den
sogenannten Hauswehren zu beschränken. Immerhin
glaubte man, an diesem Obligatorium festhalten zu
müssen, da die Befürchtung bestand, auf Grund
reiner Freiwilligkeit liesse sich eine Rekrutenschule
nicht durchführen.

Ein weiterer, gegenwärtig vom Parlament
diskutierter Verfassungsartikel will dem Bund die
Kompetenz zur Gesetzgebung auf dem Gebiet des
Radio- und Fernsehwesens einräumen. Zwar ist das
Radiowesen in der Schweiz seit bald 30 Jahren durch
eine vom Bundesrat der Schweizerischen Rundspruch-
gesellschaft erteilte Konzession geordnet ; doch wurden
immer mehr Stimmen laut, welche hier eine Regelung
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durch ein eigentliches Bundesgesetz verlangten. Die
dafür notwendige Verfassungsgrundlage soll nun eben
geschaffen werden Anlass zu Meinungsverschieden-
heiten gab in diesem Zusammenhang das Fernsehen.
Es wurde nämlich die Frage aufgeworfen, ob dem
Volk zwei getrennte Verfassungsartikel für Radio und
Fernsehen zur Abstimmung vorgelegt werden sollen
oder ob die Materien so eng zusammengehören, dass
sie in einem einzigen Artikel zusammenzufassen sind.
Der Ständerat entschied sich mit Mehrheit für diese
zweite Alternative, obwohl auch für die Trennung gute
Gründe rechtlicher und psychologischer Art vorge-
bracht worden sind. — Ein Entscheid des National-
rates steht noch aus.

Schliesslich soll unserer Bundesverfassung auch
ein Artikel über das Filmwesen eingegliedert werden.
Es scheint indessen zweifelhaft, class der Nationalrat
angesichts seiner grossen Geschäftslast noch in dieser
Session dazu kommen wird, diese Vorlage zu beraten.

Was die übrigen Arbeiten unseres Parlamentes
während seiner gegenwärtigen Session betrifft, so
konnten die Ausführungsbestimmungen über die
Fortführung der Preiskontrolle verabschiedet werden.
Der dafür notwendigen —• allerdings zeitlich
befristeten — Verfassungsgrundlage hatten die
Stimmbürger und die Kantone bereits anfangs dieses
Jahres zugustimmt.

Des weitern wurde dem Bundesrat die Befugnis
erteilt, gegenüber ausländischen Massnahmen oder
Verhältnissen, welche schweizerische Wirtschafts-
interessen schädigen, die geeigneten Abwehrmass-
nahmen zu ergreifen. Es handelt sich dabei um
vorübergehende Vorkehren, die aber den Behörden die
Möglichkeit geben, rasch und wirksam zu handeln.
Sie sollen auf 6 Jahre befristet sein.

Sodann hat der Nationalrat eine weitere Revision
des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung an die Hand genommen. Es ist
dies bereits die vierte Anpassung des grossen
schweizerischen Sozialwerkes an neue Verhältnisse.
Veranlasst wurde sie durch den unvorhergesehenen
Einnahmenüberschuss von über 100 Millionen
Franken, den die Versicherung dank der guten
Wirtschaftskonjunktur erzielen konnte und der nun
durch verbesserte Leistungen an die Versicherten
diesen zugutekommen soll.

An grösseren parlamentarischen Arbeiten steht
nun für die dritte und letzte Sessionswoche noch die
Weiterberatung des neuen schweizerischen Strassenver-
kelirsgesetzes bevor, das den heutigen Gegebenheiten
und Verhältnissen Rechnung tragensoll.
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